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Prüfprotokoll Feldlerche

Durch das Vorhaben betroffene Art: Feldlerche

Alauda arvensis

Schutz- und Gefährdungsstatus

Schutzstatus Rote Liste-Status MTB

☐ Art nach Anhang IV FFH-RL Deutschland: * 3916-3

☒ Europäische Vogelart NRW: 3S

Erhaltungszustand in NRW Erhaltungszustand der lokalen Population

☒ Atlantische Region Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stö-
rung oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren

☒ Kontinentale Region

☐ G günstig ☐ A günstig/hervorragend

☒ U ungünstig/unzureichend ☐ B günstig/gut

☐ S ungünstig/schlecht ☐ C ungünstig/mittel-schlecht

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Überplanung von Flächen des Bruthabitats. Verlust des Lebensraums durch Überbau-
ung. Gefahr der Tötung und Störung von Tieren bei der Durchführung der Baufeldräu-
mung innerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit.

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und Maßnahmen des
Risikomanagements

Räumung des Baufeldes außerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit von Anfang April bis
Ende August. Ersatz verlorengehender Habitate durch Optimierung von Lebensräu-
men als vorgezogen Kompensationsmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang mit
den beanspruchten Flächen.

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Der Verlust von Flächen des Lebensraums wird an anderer Stelle im Rahmen von
vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen ersetzt. Die ökologische Funktion der Le-
bensstätte bleibt damit im räumlichen Zsammenhang erhalten

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 Abs. 1 Nr. 1]?
(außer bei unabwendbaren Kollisionen oder infolge von Nr. 3)

☐ ja ☒ nein

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich
gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Populati-
on verschlechtern könnte? [§ 44 Abs. 1 Nr. 2]

☐ ja ☒ nein
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Feldlerche

Alauda arvensis

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur
entnommen, beschädigt oder zerstört, ohne dass deren öko-
logische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten
bleibt? [§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5]

☐ ja ☒ nein

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur entnommen, sie oder ihre Standorte
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funk-
tion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?
[§ 44 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 44 Abs. 5]

☐ ja ☒ nein

Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegen-
den öffentlichen Interesses gerechtfertigt?

☒ ja ☐ nein
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Prüfprotokoll Wachtel

Durch das Vorhaben betroffene Art: Wachtel

Coturnix cotunix)

Schutz- und Gefährdungsstatus

Schutzstatus Rote Liste-Status MTB

☐ Art nach Anhang IV FFH-RL Deutschland: * 3916-3

☒ Europäische Vogelart NRW: 2S

Erhaltungszustand in NRW Erhaltungszustand der lokalen Population

☒ Atlantische Region Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stö-
rung oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren

☒ Kontinentale Region

☐ G günstig ☐ A günstig/hervorragend

☒ U ungünstig/unzureichend ☐ B günstig/gut

☐ S ungünstig/schlecht ☐ C ungünstig/mittel-schlecht

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Überplanung von Flächen des Bruthabitats. Verlust des Lebensraums durch Überbau-
ung. Gefahr der Tötung und Störung von Tieren bei der Durchführung der Baufeldräu-
mung innerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit.

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und Maßnahmen des
Risikomanagements

Räumung des Baufeldes außerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit von Anfang April bis
Ende August. Ersatz verlorengehender Habitate durch Optimierung von Lebensräu-
men als vorgezogen Kompensationsmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang mit
den beanspruchten Flächen.

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Der Verlust von Flächen des Lebensraums wird an anderer Stelle im Rahmen von
vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen ersetzt. Die ökologische Funktion der Le-
bensstätte bleibt damit im räumlichen Zsammenhang erhalten

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 Abs. 1 Nr. 1]?
(außer bei unabwendbaren Kollisionen oder infolge von Nr. 3)

☐ ja ☒ nein

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich
gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Populati-
on verschlechtern könnte? [§ 44 Abs. 1 Nr. 2]

☐ ja ☒ nein
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Wachtel

Coturnix cotunix)

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur
entnommen, beschädigt oder zerstört, ohne dass deren öko-
logische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten
bleibt? [§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5]

☐ ja ☒ nein

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur entnommen, sie oder ihre Standorte
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funk-
tion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?
[§ 44 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 44 Abs. 5]

☐ ja ☒ nein

Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegen-
den öffentlichen Interesses gerechtfertigt?

☒ ja ☐ nein


